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Einwilligungserklärung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
 

Angaben zu den Betroffenen: 

 

  
Name, Vorname der/des Betroffenen  Geschlecht  Geburtsdatum 

 

 
Wohnanschrift 

 

 
zuständige Ausländerbehörde 

 

Gegebenenfalls weitere betroffene Personen (bitte alle im Haushalt lebenden 

Familienmitglieder angeben): 

 

  
Name, Vorname der Ehefrau/des Ehemannes   Geburtsdatum 

 

  
Kind        Geburtsdatum 

 

  
Kind        Geburtsdatum 

 

  
Kind        Geburtsdatum 

 

  
Kind        Geburtsdatum 

 

  
Kind        Geburtsdatum 

 

  
Kind        Geburtsdatum 

 

Hinweise: 
 

Die Einwilligungserklärung ist von beiden Ehepartnern und allen Kindern ab Vollen-

dung des 15. Lebensjahrs zu unterzeichnen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass - sofern die Einwilligung verweigert wird - die Mitglieder 

der Sächsischen Härtefallkommission möglicherweise nicht über einen vollständig aufbereite-

ten Sachverhalt beraten können.  

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf 

wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-

tung nicht berührt. 
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Einwilligungserklärung: 

 

1. Ich willige ein, dass die Geschäftsstelle des Sächsischen Ausländerbeauftragten sowie 

die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Sächsischen Härtefallkommission 

meine personenbezogenen Daten verarbeiten, soweit dies zur Vorbereitung und Bear-

beitung des Härtefallantrags erforderlich ist. Meine Einwilligung schließt auch die 

Weitergabe von Auszügen aus der Ausländerakte, der Akte der Leistungsbehörde und 

sonstigen Behördenakten ein.  

 

2. Ich willige ferner ein, dass die Geschäftsstelle des Sächsischen Ausländerbeauftragten 

sowie die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Sächsischen Härtefallkom-

mission im erforderlichen Umfang Einsicht in meine Akten nehmen. 

 

3. Ich willige ein, dass Inhalte des Antrags und von der Geschäftsstelle des Sächsischen 

Ausländerbeauftragten erstellte Dokumente an die zuständige Ausländerbehörde sowie 

die Kommunalen Ausländer- und Integrationsbeauftragten der sächsischen Kommu-

nen übermittelt werden, soweit dies zur Bearbeitung des Antrags erforderlich ist. 

 

4. Ich willige auch in die Verarbeitung meiner besonders sensiblen personenbezogenen 

Daten nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 315 vom 22.11.2016, S. 

72), in der jeweils geltenden Fassung, ausgenommen genetische Daten ein, soweit dies 

zur Bearbeitung des Antrags erforderlich ist. 

 

5. Ich willige ein, dass meine Daten unverschlüsselt versandt werden (E-Mailversand) 

und verzichte insoweit auf technisch-organisatorische Schutzmaßnahmen. 

 

  
Ort, Datum     Unterschrift 

 

  
Ort, Datum     Unterschrift 
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Ort, Datum     Unterschrift 

 

  
Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

 

 

Auszug aus der Datenschutzgrundverordnung: 

 

Artikel 9 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

 

 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Her-

kunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Ge-

werkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, bio-

metrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten 

oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist un-

tersagt.  

 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:  

 

a)Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilli-

gung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 

 

 


